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Verfahrensvermerke Ubersichtsplan ohne Mal3stab
BESCHEINIGUNG PLAN- AUFSTELLUNGSBESCHLUSS FRUHZEITIGE BETEILIGUNG OFFENTLICHE AUSLEGUNG DURCHFUHRUNGSVERTRAG SATZUNGSBESCHLUSS SCHLUSSBEKANNTMACHUNG -
UNTERLAGE: Der Rat der Stadt Neuenrade hat in seiner Die Beteiligung der Offentlichkeit gem. Der Rat der Stadt Neuenrade hat in seiner Sitzung am .........c...... den Entwurf des Der Durchfilhrungsvertrag zu diesem Der Rat der Stadt Neuenrade hat diesen Der Satzungsbeschluss (§ 10 (1) BauGB) des vorhabenbezogenen
Sitzung am ...eeeeccereeccneenn. die Aufstellung § 3 (1) BauGB wurde in der Zeit vom vorhabenbezogenen Bebauungsplanes anerkannt und die offentliche Auslegung gem. vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde vorhabenbezogenen Bebauungsplan Bebauungsplans ist gem. § 10 (3) BauGB am ......cccuecueenne. ortstiblich
Es wird bescheinigt, dass die dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplan | ................. bis einschlieRliCh weveeeeeeeeeeeerens § 3 (2) BauGB sowie die Behdrdenbeteiligung gem. § 4 (2) BauGB beschlossen. gem. § 12 (1) BauGB vor Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB in Verbindung mit bekannt gemacht worden.
Darstellung des Katasters mit gem. § 2 (1) BauGB beschlossen. durchgefiihrt. =101 IR zwischen dem den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist damitam ..................
dem Nachweis vom ................ Der Aufstellungsbeschluss wurde gem. § 2 Art, Ort und Zeit der Darlegung und Anhérung Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und die Entwurfsbegriindung Vorhabentrager und der Stadt Neuenrade fur das Land Nordrhein-Westfalen nach rechtsverbindlich geworden.
ibereinstimmt und (1) BauGB am ......c.euee.. ortsiiblich bekannt | sind am w.veeennn.... ortsiiblich bekannt gemacht sowie die umweltbezogenen Stellungnahmen haben gem. § 3 (2) Satz 1 BauGB vom geschlossen. Prifung der Bedenken und Anregungen
geometrisch einwandfrei ist. gemacht. worden. ] reeeeeeeeeees bis einschlieBlich .........cccoueees offentlich ausgelegen. (§ 3 (2) BauGB) in seiner Sitzung am Er liegt einschliel3lich der Begriindung ab dem heutigen Tage wahrend der

Diese Planunterlage entspricht
den Anforderungen des § 1
der Planzeichenverordnung. Neuenrade, den .....................

Blrgermeister

Die Behorden und sonstigen Trager
offentlicher Belange sind gem.

§ 4 (1) BauGB mit Schreiben vom .......cccceeeenee
zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert
worden.

Neuenrade, ..................

Blrgermeister

Ort und Dauer der 6ffentlichen Auslegung sind gem. § 3 (2) BauGB am ......ccccueeeneee
ortsuiblich bekannt gemacht worden.

Die Trager offentlicher Belange sind gem. § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom ...............
zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Neuenrade, ..........

Blrgermeister

Neuenrade, den .....................

Birgermeister

................... als Satzung beschlossen.
Desgleichen wurde die Begrindung vom

.................. beschlossen.

Neuenrade, den .....................

Schriftfihrer

Dienststunden im Rathaus zu jedermanns Einsicht 6ffentlich aus.

Neuenrade, den .....................

Blrgermeister
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|. Zeichnerische Festsetzungen / Erklarung der Planzeichen

ll. Textliche Festsetzungen

V. Hinweise

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches in Anlehnung an § 9 (7) BauGB

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans
in Anlehnung an § 9 (7) BauGB

Art und MaB der baulichen Nutzung in Aniehnung an § 9 (1) Nr. 1 BauGB
Sondergebiet, Zweckbestimmung regenerative Energienutzung (Photovoltaik)
in Anlehnung an § 11 (2) BauNVO (i.V.m. textl. Festsetzung Nr. 1)

H max. zuldssige Gesamthdhe der baulichen Anlagen lber vorhandenem Gelénde
3,00 m in Anlehnung an §§ 16 + 18 BauNVO (i.V.m. textl. Festsetzung Nr. 2)

Bauweise, Uiberbaubare und nicht uiberbaubare Grundstiicksflache
in Anlehnung an § 9 (1) Nr. 2 BauGB

Baugrenze
in Anlehnung an § 23 BauNVO

Uberbaubare Grundstiicksflache
in Anlehnung an § 23 (1) BauNVO

nicht Gberbaubare Grundstiicksflache
in Anlehnung an § 23 (1) BauNVO

Grunflachen gem. §9 (1) Nr. 15 BauGB

private Griinflache
in Anlehnung an § 9 (1) Nr. 15 BauGB (i. V. m. textl. Festsetzung Nr. 4)

Flachen zum Anpflanzen und zum Erhalten von Baumen, Strauchern
und sonstiger Bepflanzung in Anlehnung an § 9 (1) Nr. 25 und (6) BauGB

Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen und sonstigen Bepflanzungen
in Anlehnung an § 9 (1) Nr. 25a und (6) BauGB (i.V.m. textl. Festsetzung Nr. 8)

Umgrenzung von Flachen zum Erhalten von Baumen und sonstigen Bepflanzungen
in Anlehnung an § 9 (1) Nr. 25b und (6) BauGB (i.V.m. textl. Festsetzung Nr. 9)

Flachen, die mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belasten sind
in Anlehnung an § 9 (1) Nr. 21 BauGB

——————r—r Flachen, die mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Stadt Neuenrade zu
Doooeom) belasten sind (hier: Wasserversorgungsleitung) in Anlehnung an § 9 (1) Nr. 21 BauGB

Flachen fur SchutzmaBnahmen gegen schadliche Umwelteinwirkungen
in Anlehnung an § 9 (1) Nr. 24 BauGB

Flache fir SchutzmaRnahmen gegen schadliche Umwelteinwirkungen
in Anlehnung an § 9 (1) Nr. 24 BauGB (i.V.m. textl. Festsetzung Nr. 11)

Sonstige erlauternde Planzeichen

29\ Grenze vorhandener Flurstiicke mit Flurstiicksnummer

PV-Anlage (informell)

______ geplante Leitungstrasse

— —— Grenze der Gemeinde

Grenze der Gemarkung

Grenze der Flur

Gelandekante

untergeordnetes Gewasser

Y~ vorgesehene Einzdunung (i.V.m. textl. Festsetzung Nr. 5)

L — 1 Wasserversorgungsleitung (nachrichtliche Ubernahme)

Art und Mal} der baulichen Nutzung gem. §9 (2) Nr. 1 BauGB

1. Im sonstigen Sondergebiet sind die gemal der Zweckbestimmung erforderlichen Solarmodule sowie die
zugehorigen technischen Einrichtungen und ErschlieRungswege zulassig.

2. Die baulichen Anlagen dirfen eine Héhe von 3,00 m tber dem vorhandenem Gelande nicht Uberschreiten.
Die Module der Solaranlage sind mit einem Mindestabstand von 0,60 m zur Gelandeoberflache zu errichten.

Uberbaubare Grundstiicksfliche gem.§ 9 (2) Nr. 2 BauGB

3. Bauliche Anlagen sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind ausschlieBlich in der Gberbaubaren
Flache zulassig.

Grunflachen in Anlehnung an § 9 (1) Nr. 15 BauGB

4. Entlang der Sudostseite der Freiflachenphotovoltaikanlage ist ein Altgrasstreifen anzulegen.
Der Altgrasstreifen ist zweijahrig zwischen dem 1. September und dem 31. Dezember zu mahen. Dabei ist
jahrlich wechselnd die Halfte der Flache des Altgrasstreifens zu mahen. Das Mahdgut ist dauerhaft
abzutransportieren.

MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft in Anlehnung an § 9 (1) Nr. 20 BauGB

5. Einfriedungen missen Gber mind. 10 bis 20 cm Bodenfreiheit verfiigen, d.h. die Zaunanlage muss einen
Abstand von mind. 10 bis 20 cm vom Gelande aufweisen. Dabei sind in regelmaRigen Abstéanden
Durchschlupféffnungen von 20 cm auszubilden. Sie sind nur als transparente Zaun- und
Gitterkonstruktionen zulassig.

6. Es sind Module im Rammverfahren ochne Fundamente zulassig. In zu begriindenden Ausnahmefallen sind
auch Betonfundamente zulassig.

Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstiger Bepflanzung
in Anlehnung an § 9 (1) Nr. 25a BauGB

7. Die nicht tberbaubaren Grundstuicksflachen sowie die Flachen zwischen den Solarmodulen sind als
extensives Griinland auszubilden. Der Betreiber hat dafiir Sorge zu tragen, dass die extensiven
Grunlandflachen nach den Vorgaben des ,Leitfadens zur Berlicksichtigung von Umweltbelangen bei der
Planung von Solaranlagen® (ARGE Monitoring PV-Anlagen 2007) gepflegt und bewirtschaftet werden.

8. Entlang der Nord-und Ostseite der Anlage ist eine 1 m breite und 2 m hohe Sichtschutzhecke aus
heimischen Gehdlzen zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

9. Das bestehende Gehdlz an der Nordseite des Plangebiets ist dauerhaft zu erhalten.

Ruckbauverpflichtung bei Aufgabe des Vorhabens in Anlehnung an § 9 (2) Nr. 2 BauGB

10.Fur die Anlage besteht eine Riickbauverpflichtung.
Die vorstehend festgesetzte Art der baulichen Nutzung ist zulassig, bis die erste aufgrund dieses
Bebauungsplans errichtete Anlage endgliltig auf3er Betrieb genommen wird. Eine alsbaldige Neuerrichtung
ist einmalig zulassig, wenn die Erstanlage durch Brand, Naturereignisse oder andere au3ergewdhnlichen
Ereignisse zerstort worden ist. Ein Repowering der Anlage ist ebenfalls zuldssig, wenn die Festsetzungen
dieses Bebauungsplans eingehalten werden.
Nach Beendigung der Nutzung als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung regenerative Energienutzung
(Photovoltaik) ist der Betreiber verpflichtet, sémtliche baulichen und technischen Anlagen einschlieRlich der
elektrischen Leitungen, Fundamente und Einzaunungen zuriickzubauen und riickstandsfrei zu entfernen.
Dazu zahlen auch Anpflanzungen wie z. B. Hecken, wenn sie die Folgenutzung "Landwirtschaft" beeintrach-
tigen.
Als Nachfolgenutzung wird die Flache im Geltungsbereich dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplans
gemal § 9 (1) Nr. 18a BauGB als Flache fiir die Landwirtschaft festgesetzt. Die Flache ist in ihren
urspringlichen Zustand zu versetzen.
Zusatzlich ist eine bodenkundliche Baubegleitung vorzusehen, zur Vermeidung von einer dauerhaften
Beeintrachtigung der sensiblen Béden, um eine kurzfristige Wiederherstellbarkeit des Ausgangszustandes
und eine tatsachliche uneingeschrankte Reversibilitdt des Vorhabens zu gewahrleisten.

Flachen fur SchutzmalRnahmen gegen schadliche Umwelteinwirkugen gem. §9
(1) Nr. 24 BauGB
11.Entlang der Siidostseite der Freiflachenphotovoltaikanlage ist eine mind. 4,5 m hohe Hecke aus standort-

gerechten, heimischen Gehdlzen als Blend- und Sichtschutz anzupflanzen. Die Hecke muss entlang der
Sldostseite Uber die gesamte Lange und mind. 2 m breit sein.

Entlang der Nordostseite ist mind. 2,5 m hoher Zaun als Blend- und Sichtschutz zu errichten. Der Zaun
muss mind. 208 m breit sein.

[ll. Naturschutzrechtliche Festsetzungen

Die Ermittlung der Biotopwertpunkte im Plangebiet vor dem Eingriff ergibt einen Bestandswert von 351.108
Biotopwertpunkten. Fiir den Zustand nach Realisierung der Planung errechnet sich der Planwert auf 236.483
Biotopwertpunkte.

Zum Ausgleich der mit dem geplanten Vorhaben einhergehenden Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft

ist demnach im Zuge der Umsetzung der KompensationsmalRnahmen eine Biotopwertverbesserung um insge-
samt 114.625 Biotopwertpunkte erforderlich.

Kompensationsmafinahme 1:

Die Kompensation von 6.400 Biotopwertpunkten wird auf einer 3.200 m? Teilflache des Grundstliickes Gemarkung

Garbeck, Flur 14, Flurstiick 3 wie folgt ausgeglichen:

1. Mehrschichtiger Wald, erganzt um weitere Begleitbaumarten (sieche Umweltbericht Abbildung 21, S. 41)
Pflanzenarten:

Hauptbaumart: Eiche (Stiel-Eiche/Trauben-Eiche) mit 70%

Nebenbaumart: Buche oder Hainbuche bis 30 % sowie Zwischen- und Unterstand aus Buche/
Hainbuche

Begleitbaumarten: Ahorn, Linde, Kirsche, Elsbeere, Birke, Vogelbeere, Schwarzerle 10 %

2. Anpflanzung eines Waldrandes nérdlich des stidlich gelegenen Wirtschaftsweges (siehe Umweltbericht
Abbildung 21, S. 41). Dabei sind Arten der folgenden Pflanzenauswahlliste zu verwenden:

Pflanzenarten:

Schlehe (Prunus spinosa), Eingriffeliger Weilddorn (Crataegus monogyna), Haselnuss (Corylus avellana),
Hunds-Rose (Rosa canina), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Faulbaum (Rhamnus frangula),
Blut-Hartriegel (Cornus sanguinea)

PflanzgroRe / Pflanzabstand:
3-5 Triebe, 100-150 cm, 1,5 x 1,5 m Pflanzabstand
Kompensationsmalinahme 2:

Im Bereich der Grundstiicke Gemarkung Niedersfeld, Flur 2, Flurstiicke 774 (tlw.), 745 (tlw.) sowie Flur 6,
Flurstiicke 25 (tlw.), 26, 82, 124 (tlw.) werden zwei intensiv bewirtschaftete Weihnachtsbaumkulturen in extensiv
bewirtschaftetes Griinland umgewandelt. Dabei werden die Bewirtschaftungseinschrankungen gemaf den
Vorgaben des Kulturlandschaftspflegeprogrammes bertiicksichtigt.

Das verbleibendende Defizit in Hohe von 108.225 Biotopwertpunkten wird Giber diese KompensationsmalRnahme

ausgeglichen.

e Sl | L\‘ y /. :

NG L& [Lage der Kompensationsflache o
\‘.:, (Kompensationsmafinahme 1)

1. Bei Bodeneingriffen kdnnen Bodendenkmaler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern,
alte Graben, Einzelfunde aber auch Veranderungen und Verfarbungen in der nattirlichen Bodenbeschaffenheit,
Hoéhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit)
entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmalern ist der Stadt/Gemeinde als Untere Denkmalbehérde
und/oder der LWL-Archaologie fir Westfalen, AuRenstelle Olpe (Tel.: 02761/93750; Fax: 02761/937520),
unverziglich anzuzeigen. Das entdeckte Bodendenkmal und die Entdeckungsstatte sind bis zum Ablauf von
einer Woche nach der Anzeige unverandert zu belassen, wenn nicht die Obere Denkmalbehdrde die Entdeck-
ungsstatte vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Obere Denkmalbehdrde kann die
Frist verlangern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Bodendenkmals dies erfordern
und dies fir die Betroffenen zumutbar ist (§ 16 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz NW). Gegenuber der Eigen-
timerin oder dem Eigentiimer sowie den sonstigen Nutzungsberechtigten eines Grundstiicks, auf dem Boden-
denkmaler entdeckt werden, kann angeordnet werden, dass die notwendigen MaRnahmen zur sachgemafRen
Bergung des Bodendenkmals sowie zur Klarung der Fundumsténde und zur Sicherung weiterer auf dem
Grundstiick vorhandener Bodendenkmaler zu dulden sind (§ 16 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz NW).

2. Bei Bodeneingriffen werden der LWL-Archaologie fir Westfalen detaillierte Unterlagen zugesendet, die den
genauen Eingriffsbereich und Umfang und Tiefe der geplanten Bodeneingriffe hervorhebt.

3. Der bei BaumaRBnahmen auf den Privatgrundstiicken anfallende Bodenaushub ist méglichst weitgehend auf
dem Grundstiick zu belassen, auf dem er anfallt.

4. Sollten bei Erdarbeiten Abfélle, Bodenkontaminationen oder sonstige Materialien festgestellt werden, so ist der
betroffene Bauabschnitt stillzulegen, das Material gegen Verwehung / Auswaschung zu sichern und die Untere
Bodenschutzbehoérde des Markischen Kreises (Sachgebiet 442 - Abfallwirtschaft und Bodenschutz) zur
Festlegung der erforderlichen MaRnahmen zu informieren.

5. Zur Vermeidung der Verbotstatbestande sollte eine Begrenzung der Inanspruchnahme von Vegetationsbe-
standen auf Zeiten auflerhalb der Brutzeit (01. Marz bis 30. September) erfolgen. Rodungs- und Raumungs-
mafnahmen samtlicher Vegetationsflachen sollten dementsprechend nur zwischen dem 01. Oktober und dem
28. Februar durchgefiihrt werden. Im Falle nicht vermeidbarer Flachenbeanspruchungen aufierhalb dieses
Zeitraums kann durch eine umweltfachliche Baubegleitung sichergestellt werden, dass bei der Entfernung von
Vegetationsbestanden oder des Oberbodens die Flachen frei von einer Quartiernutzung durch Voégel sind.

6. Die Aktivitaten der BaumafRnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Materiallagerung etc.) sollen auf
vorhandenen befestigten Flachen oder zukinftig Gberbaute Bereiche beschrankt werden. Damit kann sicher-
gestellt werden, dass zu erhaltende Gehdlzbestédnde und Vegetationsbestdnde der naheren Umgebung vor
Beeintrachtigung geschutzt sind und auch weiterhin eine Funktion als Lebensraum tUbernehmen kénnen. Des
Weiteren ist die DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Baumen, Pflanzbestanden
und Vegetationsflachen - bei BaumalRnahmen zu beachten.

7. Bei der Bauausfiihrung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschiitzte Tier- und Pflanzenarten nachzu-
gehen und in diesem Fall unverziglich die Untere Naturschutzbehdrde des Markischen Kreises zu informieren.

8. Gemal dem Blendgutachten ZE24077 vom Oktober 2024, erstellt von der Zehndorfer Engineering GmbH, sind
Blendungen durch die Freiflachenphotovoltaikanlage auf den Bahn- und Stralenverkehr, sowie auf die
Nachbarschaft zu erwarten. Daher ist die Ergreifung von Blendschutzmaflinahmen erforderlich. Diese sind im
Baugenehmigungsverfahren mit der Unteren Immissionsschutzbehérde des Markischen Kreises abzustimmen.

9. Standort der Speicher und Trafostationen sowie Modulbelegung sind beispielhaft dargestellt und kénnen sich

unter Einhaltung der regulatorischen Rahmenbedingungen sowie der Okopunkte-Bilanzierung gegebenenfalls
verschieben.
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Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW.
S. 666), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.07.2025 (GV. NRW. S. 618) in der zurzeit
geltenden Fassung
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zurzeit geltenden Fassung

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt
geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189) in der zurzeit geltenden Fassung.

10
09
08
07
06
05
04
03
02
01 - | /-

Anderungen Datum [Projektl. /
gez.

Auftraggeber-Zeichnungsnummer: Planer-Zeichnungsnummer:

..... 518-004-00-B3-01-01-00

Entwurf

Stadt Neuenrade
Alte Burg 1
58809 Neuenrade

Plotname 518-004-00-B3-01-01-00.pdf|  Auftraggeber .
Daturm 10.06.2026 Entegro Photovoltaik-Systeme GmbH

Blatigroke [E] 1437057 In den Telgen 44
: - 58730 Frondenberg

Projektleiter: Ca gez.. Br

Projekt
vorhabenbezogener Bebauungsplan

MaRstab  1:1.000 Nr. 80 "Solarpark" der Stadt Neuenrade
inkl. Vorhaben- und Erschliel3ungsplan

Interne Grundlagen-Nr.
1) - Planinhalt

2) Entwurf
3)

HOFFMANN &
STAKEMEIER INGENIEURE
GMBH

Koniglicher Wald 7 33142 Biren Telefon 02951 / 9815-0 Telefax 02951 / 9815-50




	Pläne und Ansichten
	Layout1


